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Repräsentative Landtagswahlstatistik 

A Erläuterungen 

Allgemeine Angaben 

Gemäß dem Brandenburger Landeswahlgesetz (§ 49), 
ist das Ergebnis der Wahl zum Brandenburger Landtag-
tag unter Wahrung des Wahlgeheimnisses statistisch 
auszuwerten. 

Berichtszeitpunkt und gleichzeitig Erhebungstermin 
ist der 01. September 2019, der Tag der Wahl zum 7. 
Brandenburger Landtag. 

Der Landtag von Brandenburg wird auf fünf Jahre ge-
wählt. Damit beträgt die Periodizität der Statistik fünf 
Jahre. 

Unter Wahrung des Wahlgeheimnisses wird in aus-
gewählten Wahlbezirken (sog. Stichprobenwahlbezirke) 
die repräsentative Wahlstatistik erstellt. 

Zum Erhebungsprogramm gehören 
a. die Erfassung der Wahlberechtigten, der Wahl-

scheinvermerke und die Beteiligung an der Wahl 
nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen 

b. die Zahl der Wähler und ihre Stimmabgabe für die 
einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppen sowie die Gründe für die 
Ungültigkeit von Stimmen. 

Rechtsgrundlage 
Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Branden-
burgisches Landeswahlgesetz - BbgLWahlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 02], S.30), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 12. Februar 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 1]). Die 
Brandenburgische Landeswahlverordnung (BbgL 
WahlV) vom 19. Februar 2004 (GVBl.II/04, [Nr. 07], 
S.150) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 22. März 2019 (GVBl.II/19, [Nr. 23]). 

Zweck und Ziele der Statistik 

Die Statistik dient dem Ziel, die Öffentlichkeit über das 
Wahlergebnis und Wahlverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger auf Ebene des Landes Brandenburg zu infor-
mieren und altersspezifische Unterschiede sowie die 
Struktur der Wähler und Nichtwähler zu analysieren. 

Auf Landesebene ist eine zeitliche und räumliche 
Vergleichbarkeit gegeben. 

Die Nutzer der Statistik sind der Land- und Kreistag, 
die Stadtverordnetenversammlung, der Gemeinderat, 
der/die Bürgermeister/-in, die Parteien, die Medien, die 
Markt- und Meinungsforschungsinstitute, die Wahlbe-
werberinnen und Wahlbewerber sowie politisch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger. 

Erhebungsmethodik 

Die repräsentative Wahlstatistik zur Landtagswahl wird 
aus ausgewählten Wahlbezirken (sog. Stichproben-
wahlbezirke, ausschließlich Urnenwahlbezirke) erstellt. 
Von einer Einbeziehung der Briefwähler (Briefwahlbe-
zirke) ist mangels einer gesetzlichen Grundlage abzu-
sehen (vgl. § 49 Abs. 2 BbgLWahlG und § 81 BbgL-
WahlV). 

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke trifft das 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im Einvernehmen 
mit der Landeswahlleitung. Ein für die repräsentative 
Wahlstatistik ausgewählter Wahlbezirk muss mindes-
tens 400 Wahlberechtigte für die Urnenwahl umfassen. 

Die Statistik über die Wahlberechtigten, der Wahl-
scheinvermerke und der Beteiligung an der Wahl nach 
Geschlecht und Geburtsjahresgruppen (§ 49 Abs. 2 
BbgLWahlG) wird von den Gemeinden, in denen die 
ausgewählten Wahlbezirke liegen, unter Auszählung 
des Wählerverzeichnisses durchgeführt. Die Gemein-
den teilen die Ergebnisse getrennt nach Wahlbezirken 
dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. 

Die Statistik über die Zahl der Wähler und ihre 
Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge (§ 49 
Abs. 2 BbgLWahlG i. V. m. § 81 Abs. 2 BbgLWahlV) 
wird unter Verwendung von amtlichen Stimmzetteln, 
welche zudem Unterscheidungsmerkmale nach Ge-
schlecht und Geburtsjahresgruppen enthalten, durchge-
führt. Die Gemeindebehörden bzw. Bezirke leiten die 
ihnen von den Wahlvorstehern übergebenen, verpack-
ten und versiegelten Stimmzettel ungeöffnet und ge-
trennt nach Wahlbezirken zur Auswertung an das Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg weiter.  

Für die Veröffentlichung werden die Ergebnisse der 
Stichprobe auf Totalzahlen hochgerechnet. 

Weitere Hinweise sind im Internetangebot der Lan-
deswahlleitung unter www.wahlen.brandenburg.de zu 
finden.  

Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik erschei-
nen im zeitlichen Abstand nach dem Wahltag. 

Merkmale und Klassifikationen 

Wahlberechtigte bei der Wahl zum Brandenburger 
Landtag 
Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger im 
Sinne des § 5 Abs. 1 BbgLWahlG, die am Wahltag 
1. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens einem Monat im Land ihren ständi-

gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben 
sowie 

3. nicht nach § 7 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Bei Inhabern von Hauptwohnungen und Nebenwoh-
nungen im Sinne des Melderechts wird der ständige 
Wohnsitz am Ort der Hauptwohnung vermutet. 

Wähler 
Die Zahl der Wähler ist identisch mit der Zahl der 
Stimmzettel. 
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Wahlschein 
Ein Wahlschein berechtigt zur Briefwahl oder zur Wahl 
in einem Wahllokal innerhalb des betreffenden 
Wahlkreises. 

Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge 
Die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Wahlvor-
schläge wird anhand der Stimmzettel (gültige und un-
gültige Stimmen) ermittelt und durch die zuständigen 
Wahlvorstände und Wahlausschüsse festgestellt. 

Sperrklausel 
Bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten wer-
den nur Parteien, politische Vereinigungen und Listen-
vereinigungen berücksichtigt, die mindestens fünf von 
Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen 
Zweitstimmen erhalten oder mindestens in einem 
Wahlkreis einen Sitz errungen haben (§ 3 Abs. 1 
BbgLWahlG). 

Für Parteien nationaler Minderheiten gilt diese Fest-
legung nicht. 

Sitzzuteilungsverfahren 
Die Sitzzuteilung erfolgt nach dem Quotenverfahren mit 
Restausgleich nach größten Bruchteilen 
(Hare/Niemeyer; § 3 Abs. 3 BbgLWahlG). 

Erststimme 
Die Erststimme ist maßgebend für die Wahl der Wahl-
kreisabgeordneten. In jedem Wahlkreis wird ein(e) Ab-
geordnete(r) gewählt. Der Bewerber, der die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt erringt das Mandat. 

Zweitstimme 
Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei 
gewählt. Diese Stimme ist maßgebend für die Vertei-
lung der Gesamtzahl der Sitze auf die Parteien im 
Landtag. 

Überhangmandate 
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei bei der 
Wahl zum Landtag mehr Direktmandate über die Erst-
stimmen erhält, als ihr Sitze im Landtag gemäß der An-
zahl der Zweitstimmen zustehen. 

Ausgleichsmandate 
Hat eine Partei Überhangmandate errungen, erhöht 
sich die Anzahl der Sitze im Landtag um so viele, wie 
erforderlich sind, um die Sitzverteilung nach dem Ver-
hältnis der gesamten Zweitstimmenzahl der Parteien zu 
gewährleisten. 

Geschlecht 

Gemäß § 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes 
kennt das Recht drei mögliche Eintragungen zum Ge-
schlecht im Geburtenregister (männlich, weiblich und 
divers) sowie die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag 
offenzulassen (ohne Angabe). Aufgrund der zu erwar-
tenden geringen Fallzahlen der Geschlechtsausprä-
gung „divers“ bzw. „ohne Angabe“ werden diese – zur 
Gewährleistung des Wahlgeheimnisses – mit der Aus-
prägung „männlich“ gemeinsam erhoben und ausge-
wertet.

Geburtsjahresgruppen 
Die Geburtsjahresgruppen mit jeweils mindestens drei 
Geburtsjahrgängen setzen sich für die  Landtagswahl 
2019 wie folgt zusammen: 

Geburtsjahresgruppe Altersgruppe, etwa 

2002 – 2003 16- bis unter 18 

1999 – 2001 18 – 20 Jahre 

1995 – 1998 21 – 24 Jahre 

1990 – 1994 25 – 29 Jahre 

1985 – 1989 30 – 34 Jahre 

1980 – 1984 35 – 39 Jahre 

1975 – 1979 40 – 44 Jahre 

1970 – 1974 45 – 49 Jahre 

1960 – 1969 50 – 59 Jahre 

1950 – 1959 60 – 69 Jahre 

1949 und früher 70 Jahre und älter 

Abgegebene Stimmen 
Die Anzahl der Stimmen für die einzelnen Wahlvor-
schläge wird anhand der Stimmzettel (gültige und un-
gültige Stimmen) ermittelt und durch die zuständigen 
Wahlvorstände und Wahlausschüsse festgestellt. 

Ungültige Stimmen 
Ungültig ist eine Stimme bei der Landtagswahl, wenn 
der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist, keine 
Kennzeichnung enthält, den Willen des Wählers nicht 
zweifelsfrei erkennen lässt (außer Beschlussfälle), ei-
nen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

Ungültigkeitsgrund 
Wird vom Wahlvorstand bei der Auszählung festgestellt 
und in der Niederschrift vermerkt.



 

 Amt für Statistik Berlin Brandenburg 5 

Geburtsjahresgruppen 
Höchstens sechs Geburtsjahresgruppen mit jeweils 
mindestens sieben Geburtsjahrgängen, beispielsweise 
für die Bundestagswahl 2017: 

Geburtsjahresgruppe Altersgruppe, etwa 

1995 – 2003 unter 25 Jahre 

1985 – 1994 25 – 34 Jahre 

1975 – 1984 35 – 44 Jahre 

1960 – 1974 45 – 59 Jahre 

1950 – 1959 60 – 69 Jahre 

1949 und früher 70 Jahre und älter 

Hochrechnung 
Die Ergebnisse der Stichprobe sind anhand von Fakto-
ren hochgerechnet. Die Randsummen der Ergebnistab-
ellen stimmen deshalb mit den amtlichen Ergebnissen 
überein. Die Ergebnisse der Landtagswahl 2014 wur-
den nachträglich hochgerechnet damit eine Vergleich-
barkeit der aktuellen Ergebnisse gewährleistet werden 
kann. Dies führt jedoch dazu, dass sich die Werte in 
den Berichten B VII 2-5 – 5j / 14 und B VII 2-5 – 5j / 19 
unterschieden und nicht vergleichbar sind (methodische 
Änderung).   
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Erststimme

f
Wahlkreisabgeordneten Landesliste

auf die einzelnen Parteien
und politischen Vereinigungen) 1)

Zweitstimme

hier 1 Stimme

AVO

G-Partei

Einzelbewerber

hier 1 Stimme

Stimmzettel

am ___________________

Sie haben 2 Stimmen

O
O

GP

ZP

O
O WP

O BP

O

O

OB-Partei
BP

OZP
Z-Partei

WP
W-Partei O

TP
T-Partei

TP

Unterscheidungsmerkmal -
Geschlecht, Geburtsjahresgruppe
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Das Amt für Statistik  
Berlin-Brandenburg 
 
 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg  
ist für beide Länder die zentrale Dienst-
leistungseinrichtung auf dem Gebiet der 
amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Ser-
viceleistungen im Bereich Information und 
Analyse für die breite Öffentlichkeit, für al-
le gesellschaftlichen Gruppen sowie für 
Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Kerngeschäft 
des Amtes ist die Durchführung der ge-
setzlich angeordneten amtlichen Statisti-
ken für Berlin und Brandenburg. Das Amt 
erhebt die Daten, bereitet sie auf, inter-
pretiert und analysiert sie und veröffent-
licht die Ergebnisse. Die Grundversor-
gung aller Nutzer mit statistischen Infor-
mationen erfolgt unentgeltlich, im Wesent-
lichen über das Internet und den Informa-
tionsservice. Daneben werden nachfrage- 
und zielgruppenorientierte Standardaus-
wertungen zu Festpreisen angeboten. 
Kundenspezifische Aufbereitung / Bera-
tung zu kostendeckenden Preisen ergänzt 
das Spektrum der Informationsbereitstel-
lung. 
 
 

Amtliche Statistik im Verbund 
Die Statistiken werden bundesweit nach 
einheitlichen Konzepten, Methoden und 
Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statisti-
schen Ämter der Länder sind dabei 
grundsätzlich für die Durchführung der 
Erhebungen, für die Aufbereitung und 
Veröffentlichung der Länderergebnisse 
zuständig. Durch diese Kooperation in ei-
nem „Statistikverbund“ entstehen für alle 
Länder vergleichbare und zu einem Bun-
desergebnis zusammenführbare Erhe-
bungsresultate. 
 

Produkte  
und Dienstleistungen 
 
 
Informationsservice 

info@statistik-bbb.de  
mit statistischen Informationen für  
jedermann und Beratung sowie maßge- 
schneiderte Aufbereitungen von Daten  
über Berlin und Brandenburg. 
Auskunft, Beratung, Pressedienst sowie 
Fachbibliothek. 

 

Standort Potsdam 
Steinstraße 104 - 106, 14480 Potsdam 
Tel. 0331 8173 - 1777 
Fax 030 9028 - 4091 
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr 

 
 

Standort Berlin 
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 

 

Bibliothek  
Tel. 030 9021 - 3540 
Mo – Do 9 – 15 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr 

 
Internet-Angebot 

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen,  
Statistischen Berichten zum kostenlosen  
Herunterladen, regionalstatistischen Informa-
tionen, Wahlstatistiken und -analysen sowie  
einem Überblick über das gesamte Leis-
tungsspektrum des Amtes. 

 
Statistische Jahrbücher 

mit einer Vielzahl von Tabellen aus nahezu 
allen Arbeitsgebieten der amtlichen Statistik. 

 
Statistische Berichte 

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in 
Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und 
Grafiken zur Veranschaulichung von Entwick-
lungen und Strukturen. 

 
 

Datenangebot  
aus dem Sachgebiet 
 
 
Informationen zu dieser Veröffentlichung 

Referat 41  
Tel. 030 9021 - 3623 
Fax 030 9028 - 4045 
wahlstatistik@statistik-bbb.de 

 
Weitere Veröffentlichungen zum Thema 

Statistische Berichte: 
• Landtagswahl 

Repräsentative Wahlstatistik 
B VII 2-5  –  5j 
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